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fasst das ABNR im Folgenden die wissenschaftliche Datenlage zur 
Wirksamkeit von Tabakwerbung und Tabakwerbeverboten nochmals 
zusammen.

I.	 	 Wirkung	von	Tabakwerbung	auf	Kinder	und	Jugendliche

Tabakwerbung verfolgt insbesondere das Ziel, den Tabakkonsum 
zu erhöhen und die Akzeptanz des Rauchens in der Gesellschaft zu 
 fördern. Kinder und Jugendliche sind für die Verführung durch die 
Werbung ungleich stärker empfänglich als Erwachsene. Da die meisten 
Raucherinnen und Raucher im Teenageralter mit dem Tabakkonsum 
beginnen und dann zumeist dauerhaft rauchen, sind Jugendliche die 
bevorzugte Zielgruppe der Tabakwerbung 2.

•	 Tabakwerbung	wird	von	Jugendlichen	wahrgenommen
Junge Menschen im Alter von 15 bis 24 Jahren bemerken Tabak
werbung in ihrer Umgebung in größerem Umfang als ältere 
 Personen. 3

•	 Tabakwerbung	regt	Jugendliche	zum	Rauchbeginn	an
Tabakwerbung fördert bei Jugendlichen den Einstieg in das 
 Rauchen und unterstützt den Übergang vom  Experimentieren 
zum regelmäßigen Rauchen 4. Dabei besteht eine Dosis 
Wirkungs Beziehung: Je mehr Tabakwerbung Jugendliche 
 sehen, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie mit 
dem  Rauchen beginnen 5. Vor allem Jugendliche, die offen und 
 empfänglich für Tabakwerbung sind, beginnen mit höherer 
Wahrscheinlichkeit zu Rauchen als Jugendliche, die Zigaretten
werbung zurückhaltender gegenüber stehen 6. 

• Es	besteht	ein	Zusammenhang	zwischen	der	
	 Wahrnehmung	von	Werbung	und	dem	Rauchverhalten

Ein Großteil der Jugendlichen nimmt Tabakwerbung unab
hängig vom eigenen Rauchverhalten wahr 7. Jugendliche sehen 
die Werbung nicht nur, sie lassen sich auch von ihr beeinflussen: 
Heranwachsende, die mehr Zigarettenwerbung sehen, rauchen 
mit höherer Wahrscheinlichkeit 8. Dieser Zusammenhang gilt 
unabhängig von Einflüssen durch Freunde und Eltern.

Deutschland	 hat	 seine	 internationalen	 Verpflichtungen	 als	
	Vertragspartei	der	Framework	Convention	on	Tobacco		Control	
(FCTC)	 im	 Bereich	 eines	 Tabakwerbeverbots	 bislang	 nicht	
	erfüllt.	Mit	der	Unterzeichnung	der	FCTC	im	Jahr	2003	und	der	
Ratifizierung	im	Jahr	2004	hat	Deutschland	gem.	Art.	13	Abs.	1	
FCTC	im	Rechtssinne	anerkannt,	dass	ein	umfassendes	Verbot	
der		Werbung,	der	Verkaufsförderung	und	des	Sponsorings	den	
	Konsum	von	Tabakerzeugnissen	vermindern	würde.	Die	Leitlinie	
zu	Art.	13	FCTC,	die	bereits	im	Jahr	2008	von	der	»Conference	of	
the	Parties«	(COP)	–	darunter	auch	Deutschland	–	auf	der	Basis	
der	neuesten	wissenschaftlichen	Daten	verabschiedet	wurde,	
hält	fest:

»Es	ist	gut	dokumentiert,	dass	Tabakwerbung,	die	Förderung	des	
Tabak	verkaufs	 und	 das	 Tabaksponsoring	 den	 Tabakgebrauch	
	steigern	 und	 dass	 umfassende	 Verbote	 der	 Tabakwerbung,	
	Förderung	 des	 Tabak	verkaufs	 und	 des	 Tabaksponsorings	 den	
Tabakgebrauch	sinken	lassen.« 1

Ein Kausalzusammenhang zwischen einem  Tabakwerbeverbot und 
einem Sinken des Tabakkonsums ist somit seit Jahren inter nationaler 
wissenschaftlicher Konsens und hat vor diesem Hinter grund auch Ein
gang in die völkerrechtlichen Regelungen von FCTC gefunden. Jetzt 
gilt es, ein konsequentes Tabakwerbeverbot auch in Deutschland 
 umzusetzen.

Im Zuge der Umsetzung der europäischen Tabakproduktricht linie 
2014/40/EU in deutsches Recht bietet sich nunmehr die sinnvolle 
 Gelegenheit, zeitgleich ein Verbot der Außen werbung für Tabak
produkte einzuführen. Für ein solches gesetz liches Werbeverbot, das 
für Tabakprodukte und elektronische  Zigaretten gelten soll, wurde 
das Notifizierungsverfahren bei der Europäischen Union bereits ein
geleitet. Nach dessen Abschluss wird der Gesetzentwurf im Deutschen 
Bundestag zur Abstimmung stehen.

Das ABNR, ein Zusammenschluss von elf deutschlandweit  tätigen 
Gesundheitsorganisationen, fordert die Mitglieder des Deutschen 
Bundestages auf, dieses Werbeverbot schnellst möglich umzusetzen. 
Aufgrund der Bedeutung dieser gesundheitspolitischen Maßnahme 
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Fazit

Tabakwerbung	wirkt	–	sie	verführt	Jugendliche	zum	Rauchen,	
erzeugt	Normalität	und	erschwert	Raucherinnen	und		Rauchern	
den	 Rauchstopp.	 Umgekehrt	 kann	 ein	 umfassendes	 Verbot	
	jeglicher	 Form	 von	 Tabakwerbung	 dazu	 beitragen,	 dass	 ihr	
	Anteil	in	der	Bevölkerung	sinkt.	Aus	gesundheitspolitischer	Sicht	
ist	 es	 daher	 unabdingbar,	 dass	 Deutschland	 nunmehr	 seinen	
	Verpflichtungen	gemäß	FCTC	nachkommt	und	ein	umfassendes	
Tabakwerbeverbot	einführt.	Ein	Verbot	der	Außenwerbung	für	
Tabakprodukte	und	elektronische	Zigaretten	sowie	ein	Verbot	
der	kostenlosen	Abgabe	und	Ausspielung	von	Tabakprodukten	
und	elektronischen	Zigaretten	wäre	ein	erster,	sehr	wichtiger	
Schritt	in	diese	Richtung.

•	 Tabakwerbung	schafft	eine	positive	Einstellung	gegenüber	
Raucherinnen	und	Rauchern	sowie	dem	Rauchen
Jugendliche stehen einem Rauchbeginn offener gegenüber, 
wenn sie Raucherinnen und Rauchern positive oder erstrebens
werte Eigenschaften zuschreiben 9. Tabakwerbung kann bei 
 Jugendlichen das Bild von rauchenden Personen und vom 
 Rauchen selbst positiv beeinflussen. So kann Tabakwerbung 
dazu führen, dass Heranwachsende rauchenden Menschen 
mehr Eigenschaften zuschreiben, die sie als positiv bewerten, 
und das Rauchen als attraktiver empfinden als Jugendliche, die 
keiner Tabakwerbung ausgesetzt sind 10. 

II.		 Wirkung	von	Tabakwerbung	auf	Raucherinnen	
	 	 und	Raucher

Tabakwerbung am Verkaufsort verführt Raucherinnen und Raucher 
zum Kauf von Zigaretten 11. Raucherinnen und Raucher, die am Ver
kaufsort Tabakwerbung wahrnehmen, hören mit einer geringeren 
Wahrscheinlichkeit auf zu rauchen als diejenigen, die die Werbung 
dort weniger bemerken 12. 

III.	Wirksamkeit	von	Tabakwerbeverboten

Die Wirkung von Tabakwerbeverboten wird durch einen Vergleich 
von Staaten mit unterschiedlichen Regelungen hinsichtlich der Tabak
werbung deutlich 13. Experten der Weltbank zeigten bereits vor über 
einem Jahrzehnt, dass in Ländern mit umfassenden Tabakwerbe
verboten der Tabakkonsum deutlich stärker zurückging als in Ländern 
ohne Tabakwerbeverbote 14. Eine Studie, die die Entwicklung von vier 
Staaten (darunter Deutschland) über einen Zeitraum von 26 Jahren 
verglich, zeigte, dass alle Länder, die ein umfassendes Werbeverbot 
eingeführt hatten, in diesem Zeitraum eine erheblich höhere Reduzie
rung des Verbrauchs aufweisen konnten als Deutschland, welches kein 
umfassendes Tabakwerbeverbot erlassen hatte 15.

IV.	 Ein	Verbot	der	Tabakwerbung	steht	im	Einklang	
	 	 mit	der	Verfassung	und	FCTC

Die Überprüfung eines umfassenden Werbeverbots für  Tabakprodukte, 
das neben einem Verbot der Außenwerbung auch ein Verbot der 
 Vorführung von Werbefilmen und Werbeprogrammen für Tabak
waren im Kino, die Einführung eines Display Ban und das Verbot des 
 nationalen Sponsorings beinhaltet, auf grundrechtlich geschützte 
Positionen der Tabakunternehmen kam zu dem Ergebnis, dass ein 
umfassendes Werbeverbot im Einklang mit Art. 5 Abs. 1 S. 1, Art. 12 
Abs. 1 und 14 Abs. 1 GG steht und somit verfassungsgemäß ist 16. Dem
entsprechend ist auch ein Verbot der Außenwerbung sowie weiterer 
Formen der  Werbung für Tabakprodukte und elektronische Zigaretten 
verfassungskonform.
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